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(1) Zur Verwirklichung der Ziele des [Arti-

kels III-98 (ex-136)] unterstützt und er-

gänzt die Union die Tätigkeit der Mitglied-

staaten auf folgenden Gebieten:

a) Verbesserung insbesondere der Arbeits-

umwelt zum Schutz der Gesundheit und

der Sicherheit der Arbeitnehmer,

b) Arbeitsbedingungen,

c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz

der Arbeitnehmer,

d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendi-

gung des Arbeitsvertrags,

e) Unterrichtung und Anhörung der Ar-

beitnehmer,

f) Vertretung und kollektive Wahrneh-

mung der Arbeitnehmer- und Arbeitge-

berinteressen, einschließlich der Mitbe-

stimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5,

g) Beschäftigungsbedingungen der Staats-
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angehörigen dritter Länder, die sich

rechtmäßig im Gebiet der Union auf-

halten,

h) berufliche Eingliederung der aus dem

Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen,

unbeschadet des [Artikels III-178 (ex-

150)],

i) Chancengleichheit von Männern und

Frauen auf dem Arbeitsmarkt und

Gleichbehandlung am Arbeitsplatz,

j) Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung,

k) Modernisierung der Systeme des sozia-

len Schutzes, unbeschadet des Buchsta-

bens c.

angehörigen dritter Länder, die sich

rechtmäßig im Gebiet der Union auf-

halten; die Zuständigkeit der Mit-

gliedstaaten, den Zugang von Staats-

angehörigen dritter Länder zu ihrem

Arbeitsmarkt zu regeln, bleibt unbe-

rührt;
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Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen,
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bens c.

(7) Artikel III-98 Satz 4 gilt entsprechend.

Begründung:

Abs. 1

Die Zuständigkeit, den Arbeitsmarktzugang von Drittstaatsangehörigen zu regeln, muss den Mit-

gliedstaaten vorbehalten bleiben, da es sich hierbei um eine integrationspolitische Entscheidung des

jeweiligen Mitgliedstaates handelt.

Abs. 7

Die Wahrung der in Artikel III-98 Satz 4 genannten Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten ist auch



hier zu verankern.


